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Auftrag Rettich 

 

betreffend Bezifferung des Qualifizierungsgrades bei Berufseinsteigenden 

 

Antwort der Regierung  

 

Die Regierung ist sich der herausfordernden Situation für Jugendliche und junge Er-

wachsene beim Übergang I (von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II) 

oder beim Übergang II (von der Sekundarstufe II nach einer beruflichen Grundbil-

dung oder einem Mittelschulabschluss ins Berufsleben oder in eine weiterführende 

Ausbildung) bewusst. In der Antwort der Regierung (Regierungsbeschluss vom 

24. August 2020, Prot. Nr. 686/2020) zur Anfrage Rettich betreffend fehlende Erst-

ausbildung als Risikofaktor wurde auf die verschiedenen Massnahmen des Case 

Managements Berufsbildung (CMBB) des Amts für Berufsbildung (AFB) hingewie-

sen. Jugendliche, welche beim Austritt aus der Volksschule, nach dem Besuch eines 

Brückenangebots oder nach einem Lehrabbruch ohne Anschlusslösung dastehen, 

werden vom CMBB angeschrieben und können freiwillig dessen Begleitung in An-

spruch nehmen. Melden sich die angeschriebenen Personen nicht, fasst das CMBB 

telefonisch nach. Absolvierende, welche die Qualifikationsverfahren nicht bestanden 

haben, erhalten ein Anmeldeformular für die Prüfungswiederholung. Erfolgt nach 

dem Erinnerungsschreiben keine Anmeldung, wird das CMBB informiert, welches 

dann mit diesen Personen Kontakt aufnimmt.  

Die Vernehmlassung zur Revision der Verordnungsbestimmungen zur Weiterent-

wicklung der Invalidenversicherung (WEIV) dauerte bis am 19. März 2021. Eines der 

zentralen Revisionsthemen ist es, Jugendliche und junge Erwachsene mit gesund-

heitlichen Einschränkungen gezielt und verstärkt zu unterstützen, damit sie die Über-

gänge I und II möglichst gut bewältigen. Dabei spielt auch die Früherfassung eine 

wichtige Rolle. Erste Gespräche zwischen der IV-Stelle Graubünden und dem AFB 

zwecks Angebotskoordination fanden bereits statt. 

Gemäss den Indikatoren «Regionale Disparitäten in der Schweiz» des Bundesamts 

für Statistik (BFS) lag die Jugendarbeitslosenquote (15- bis 24-Jährige) im Kanton 

Graubünden im Jahr 2019 bei 1,0 Prozent und damit um 1,2 Prozentpunkte unter 

dem Schweizerischen Durchschnitt. Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, 
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Bildung und Forschung und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-

hungsdirektoren haben ihre gemeinsamen bildungspolitischen Ziele im Jahr 2019 für 

die kommenden vier Jahre aktualisiert. Demnach sollen 95 Prozent aller 25-Jährigen 

über einen Abschluss auf der Sekundarstufe II verfügen. Dieses Ziel wurde bislang 

noch nicht erreicht. Schweizweit liegt gemäss Berechnungen des BFS die Quote der 

Erstabschlüsse (mittlere Nettoquote 2017–2019 bis zum 25. Altersjahr in Prozent der 

gleichaltrigen Referenzbevölkerung rückwirkend für das Jahr 2018) bei 90,4 Prozent. 

In Graubünden liegt die Quote (mit 1851 zertifizierten Personen) bei 93,1 Prozent 

und ist somit höher als der Schweizer Durchschnitt. 

Für den Kanton Graubünden bestehen keine Erhebungen, die den Qualifizierungs-

grad von neu ins Erwerbsleben startenden Personen beziffern. Die aufgeführten An-

gaben des BFS liefern jedoch Anhaltspunkte. Bezogen auf das Jahr 2018 kann bei 

1851 zertifizierten (eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder Berufsattest, Fachmittel-

schulausweis, Abschluss einer gymnasialen Maturität oder einer internationalen 

Schule in der Schweiz) Personen (93,1 Prozent) im Umkehrschluss davon ausge-

gangen werden, dass rund 137 Personen (6,9 Prozent) bis zu ihrem 25. Altersjahr 

keinen Abschluss auf der Sekundarstufe II erlangt haben. 

Ende Februar 2021 verzeichnete das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit in der 

Altersklasse der 15- bis 24-Jährigen total 305 Stellensuchende. Insgesamt 141 die-

ser jugendlichen Stellensuchenden verfügen über keinen Berufsabschluss. 

Es gibt also bereits verschiedene Indikatoren, welche Informationen zur Situation in 

Graubünden liefern und aus welchen entsprechende Schlüsse gezogen werden kön-

nen. Von der geforderten Erhebung, welche mit hohem zusätzlichem personellen 

und finanziellen Aufwand verbunden wäre, ist daher abzusehen. Zudem würde sie 

keine exakteren Daten liefern und müsste jährlich bei allen in Graubünden ansässi-

gen Unternehmen durchgeführt werden. Dabei würden Bündnerinnen und Bündner, 

welche in anderen Kantonen arbeiten, aber auch nicht erwerbstätige junge Erwach-

sene, welche beispielsweise bei den regionalen Arbeitsvermittlungen, bei den Sozi-

aldiensten und der IV gemeldet sind, nicht erfasst. Ebenfalls nicht identifiziert, wür-

den Personen, welche nirgends gemeldet sind. 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag abzulehnen. 
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